
 

Anträge auf Spielberechtigung – digitaler Spielausweis (Stand 08/2019) 
 

 

Wichtig: Grundsätzlich sind die aktuellen Anträge zu verwenden. Diese finden Sie auf der Homepage unter 

https://www.hvn-online.com/service-dokumente/spielbetrieb/  

Die Anträge sind in Druckschrift auszufüllen, wobei insbesonders auf die Rückseite „Datenschutz“ hingewiesen 

wird.  

Die Anträge müssen drei Jahre im Verein archiviert werden. (s. RO DHB § 5) 
 

 

Erstausstellung 

 Zur Beantragung der Spielberechtigung muss ein aktuelles digitales Passfoto – z. B. Aufnahme mit 

dem Handy – hochgeladen werden. 

 Es dürfen keine abfotografierten Fotos verwendet werden. 

 Der Antrag muss im Verein 3 Jahre archiviert werden. Es wird empfohlen, eine Kopie eines ID-

Nachweises (Geburtsurkunde, Personalausweis) beizufügen. Diese Unterlagen müssen nicht in 

nuLiga hochgeladen werden. 

 

Vereinswechsel innerhalb des HVN/nuLiga-Verband (s. Auflistung) 

 Bei der Beantragung eines Vereinswechsels ist das Datum des letzten Spiels einzugeben.  

 Der abgebende Verein wird automatisch über den Wechsel informiert.  

 Unterlagen müssen nicht in nuLiga hochgeladen werden. 

 

Verbandswechsel aus nicht-nuLiga-Verband (s. Auflistung) 

 Beim Verbandswechsel sind Altverband und Altverein unbedingt einzugeben. 

 Bei der Beantragung ist der Antrag auf Spielberechtigung und die Abmeldebestätigung/Freigabe 

Altverband vollständig mit hochzuladen. 

 

Deaktivierung der Spielberechtigung 

 Die Abmeldung der Spieler/innen erfolgt unter Deaktivierung der Spielberechtigung.  

 Der alte Spielausweis muss nicht an die HVN-Passstelle geschickt werden.  

Wichtig: Die korrekte Angabe des Datums des letzten Spiels 

 Hinweis: Trotz Deaktivierung der Spielberechtigung wird die Person weiterhin als ‚Mitglied‘ im 

Vereinsportal geführt. Dies bedarf einer gesonderten Löschung im Vereinsportal.  

 

Wiederaufleben 

 Der Antrag muss nicht in nuLiga hochgeladen werden. 



 

Namensänderung 

 Nachweis der Namensänderung (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, etc.) ist bei der Beantragung 

hochzuladen.  

 

Doppelspielrecht § 19 (1)   

 Das Ärztliche Attest muss zusammen mit dem Antrag hochgeladen werden (Originale sind nicht 

einzusenden). 

 

Doppelspielrecht § 19 (2) / Kaderspieler 

 Muss bei der HVN-Passstelle eingereicht werden.  

 Ein aktuelles Passfoto ist im System zu hinterlegen.  

 

Vertragsspielrecht § 31 - § 34 

 Die Originale müssen in Papierform bei der HVN-Passstelle eingereicht werden 

 Ein aktuelles Passfoto ist im System zu hinterlegen.  

 

Zweitspielrecht § 15 

 Muss bei der HVN-Passstelle eingereicht werden.  

 Ein aktuelles Passfoto ist im System zu hinterlegen.  

 

Zweifachspielrecht § 19a 

 Muss bei der HVN-Passstelle eingereicht werden.  

 Ein aktuelles Passfoto ist im System zu hinterlegen.  
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Häufige Fragen 
 

Besteht weiterhin die Aufbewahrungsfrist der Unterlagen? 

 

Die vollständig ausgefüllten, unterzeichneten und mit allen notwendigen Unterschriften versehenen 

Anträge sind weiterhin für drei Jahre aufzubewahren. S. RO DHB § 5 „Verjährungsfrist“. Die Passstelle 

behält sich ausdrücklich vor, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen. 

 

Wie ist der sonstige Ablauf? 

 

Es werden keine Spielausweise mehr gedruckt. Die Spielausweise sind in digitaler Form im Vereinsportal 

abrufbar. 

 

  
 

 

 

Können die Spielausweise auch mannschaftsweise zusammengestellt werden? 

 

Ja, es besteht die Möglichkeit zu selektieren. Voraussetzung hierfür ist das Zugriffsrecht 

‚Spielberechtigung‘. Im Vereinsportal in nuLiga ist unter Mitglieder ‚Spielberechtigte(r)‘ auszuwählen und 

der  Button ‚suchen‘ zu klicken. Es öffnet sich eine Liste aller spielberechtigten Vereinsmitglieder. Nach 

Auswahl der gewünschten Spielerinnen/Spieler ist im unteren Teil die Aktion ‚für ausgewählte Pässe 

herunterladen‘ zu wählen.  

Klickt man auf ausführen, wird eine Datei mit den gewünschten Spielausweisen erstellt, die an den 

Mannschaftsverantwortlichen weitergegeben werden kann.  
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Ich möchte einen Vereinswechsel eingeben, erhalte aber die Meldung: „Bitte wenden Sie sich an Ihren 

Verband“ 

 

Im Zuge der Umstellung haben alle Spielerinnen/Spieler neue Spielausweisnummern erhalten. Diese sind 

siebenstellig. Sollte die neue Nummer nicht bekannt sein, müssen alternativ Name, Vorname und 

Geburtsdatum verwendet werden.  

Zur Vermeidung von Dubletten achten Sie bitte auf die genaue Schreibweise. 

 

Was für Passfotos dürfen verwendet werden? 

 

Keine abfotografierten Bilder verwenden. Es sind immer aktuelle Passfotos zu erstellen, die auch mit dem 

Handy aufgenommen werden können.  

Außerdem muss darauf geachtet werden, dass das Gesicht gut zu erkennen ist. Eine Aufnahme des ganzen 

Oberkörpers ist wenig sinnvoll, da das Bild in nuScore nicht groß genug dargestellt wird.  

 

Wer darf die Fotos hochladen? 

 

Für alle aktuellen Mitglieder, können nur die Mitarbeiter des Vereins mit dem Zugriffsrecht 

‚Spielberechtigung‘ Bilder hochladen. 

 

Eine Spielerinnen/ein Spieler verlässt den Verein. Was sollen wir tun? 

 

Verlässt eine Spielerinnen/ein Spieler den Verein, kann die Spielberechtigung deaktiviert werden.  

Hinweis: Das korrekte Datum des letzten Spiels ist zu erfassen. 

 

Welche anderen Verbände nutzen ebenfalls nuLiga bzw. nuScore? 

 

• Bayerischer Handball-Verband  

• Handball-Verband Berlin  

• Handball-Verband Brandenburg  

• Bremer Handballverband  

• Hessischer Handball-Verband  

• Handballverband Mecklenburg-Vorpommern  

• Mitteldeutscher Handball-Verband  

• Handballverband Mittelrhein  

• Handballverband Niederrhein  

• Handballverband Rheinland  

• Handballverband Sachsen  

• Handball-Verband Sachsen-Anhalt  

• Thüringer Handball-Verband 
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Welche Verbände nutzen kein nuLiga bzw. nuScore? 

 

• Hamburger Handball-Verband 

• Handballverband Schleswig-Holstein 

• Handball-Verband Westfalen 

• Württembergischer Handball-Verband 

• Badischer Handball-Verband 

• Handball-Verband Saar 

• Südbadischer Handball-Verband 

• Pfälzer Handball-Verband 

• Handball-Verband Rheinhessen 

 

Wir haben für eine Spielerin/einen Spieler noch kein Bild hochgeladen. Er möchte aber spielen, was ist 

zu tun? 

 

Übergangsweise können die alten Spielausweise bis zum 30. November 2019 zum Nachweis eines ggf. 

noch fehlenden Passfotos der Online-Spielberechtigung genutzt werden. Das Fehlen eines 

ordnungsgemäßen Passfotos wird ab 01. Dezember 2019 durch die Schiedsrichter im Protokoll vermerkt 

und durch die Spielleitende Stelle entsprechend bearbeitet. 

 

 

 

Zeitplan – Was ist wann? 

 
ab 01.07.2019  haben alle Spielberechtigungen eine neue Spielausweisnummer erhalten und 

 werden im neuen Design dargestellt. 

 

am 30.11.2019 wird für jede aktive Spielberechtigung eine Gebühr von 1,00 € fällig (wird Anfang 2020 

 in Rechnung gestellt). 

 

ab 01.12.2019 ist die Spielberechtigung nur mit Online-Passfoto gültig. Sollte die Spielerin oder der 

 Spieler trotzdem eingesetzt werden, wird eine Ordnungsstrafe fällig. 

 

ab 01.04.2020 werden alle Spielberechtigungen von Spielerinnen und Spieler gelöscht, für die in nuLiga 

 kein Bild auf dem digitalen Spielausweis hinterlegt ist und die bis zu diesem Zeitpunkt 

 keinen Einsatz in der Saison 2019/2020 hatten. 
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